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Das Leben des hl. Augustinus bis zu seiner
Bekehrung

geschildert nach seinen ,,Bekenutuisfen«.
Vol! I)1«.

Xl".
Diese nnersiittliche Siuneulnst des Augustinus war für

seinen Freund Alypins ein Räthsel. Zwar hatte auch er
in den ersten Jahren seiner Jugend die Genüsse der
Sinulichteit verkostet, aber voll Scham und Verachtung
sich bald wieder davon abgewandt und seitdem die voll-
konnnenste Enthaltsainkeit geübt. Er bot nun alles auf,
Augustinus von der Ehe abzuhalten, indem er ihm vor-
stellte, sie könnten dann unmöglich in ruhiger Muße dem
Studium der Weisheit obliegen. Allein was geschah?
Augustinus berief sich auf das Beispiel derer, die auch
in der Ehe die Liebe zur Weisheit, den Dienst Gottes
nnd die treue Anhänglichkeit an die Freunde sich bewahrt
hätten, und er wußte so 1·iberzeugend nnd verlockend zu reden,
das; er »durch seine Zunge dem Freunde liebliche Fallstrieke
in den Weg legte, in die seine reinen und freien Füße
sich verwickeln sollten«. Alypins begann nun selbst Lust
nach der Ehe zu empfinden, ,,nicht etwa besiegt vom Reize
der Wollust, sondern von dem des Vorwitzes«. Und so
wurden beide dahingerissen, der eine durch die gewohnte
Sättigung einer nnersättlichen Begier, der andere durch
Neugier und Verwunderung. (V1, 12.)

Alle diese »ftiirmischen Drangsale des menschlichen
Lebens« kamen schließlich dem Augustinus und seinen
Freunden so nnerträglich vor, daß sie den Beschluß faßten,
sich vom Geräusche der Welt zurückzuziehen und, verbunden
durch die Bande einer aufrichtigen Freundschaft, in Güter-
gemeinschaft miteinander zu leben. Der Plan erschien
um so günstiger nnd vortheilhaster, weil einige der
Freunde, namentlich der bereits erwähnte Romaniauns,
der alte hochherzige Gönner des Augustinus (Art. lV.),

sich bereit erklärten, ihr Vermögen zur Verfügung zu
stellen. Allein nun kam eine unvorhergesehene Schwierig-
keit. Einige von ihnen waren bereits verheirathet;
andere, wie Augustinus, gedachten zu heirathen, nnd so
zerfiel der ganze Plan. ,,Drauf ging es wieder an
Seufzen und Klagen, und unsere Schritte folgten wieder
den breiten und betretenen Straßen der Welt; denn
vielerlei Gedanken waren in unserem Herzen, dein Rath-
schluß aber bleibt in Ewigkeit.« (Vl, 14.)

Wer sollte Augustinus aus diesem unentwirrbaren
Labyrinth befreien? Wer ihn heilen von jener Krankheit,
in der er ,,gefesselt von todbringender Lust seine Kette
schleppte, immer in Furcht, sie könnte entlastet werden,
und, als wäre es eine rauhe Berührung der Wunde,
die Worte des guten Rathes zurückstieß gleich der Hand
des Entlastenden?« (VI, 12.)

Wieder war es die treu besorgte Mutter, die durch
ihre Bitten 1md Thränen dem verirrten Sohne einen
weiteren Fortschritt auf dem Wege der Bekehrung erwirkte.

Monica, ,,stark in zärtlicher Liebe nnd in allen Ge-
fahren der göttlichen Hilfe gewiß«, war ihrem Sohne nach
Italien uachgeeilt. Sie hatte sogar in den Gefahren der
Seefahrt die Schiffsleute ermuthigt und auf Grund eines
geheimnißvollen Gesichtes ihnen eine glückliche Landung
vorhergesagt. Als sie nun erfuhr, Augustinus sei zwar
nicht mehr Manichäer, aber darum noch nicht katholischer
Christ, gerieth sie keineswegs vor Freude außer sich; allein
sie hatte doch wenigstens Sicherheit in jenem traurigen
Anliegen, in dem sie über ihren geistig todten, aber von
Gott wieder zu erweckenden Sohn schon so viel geweint
hatte. Im übrigen bemerkte sie ,,mit der größten Ge-
lassenheit und einem vertranensvollen Herzen«, sie glaube
in Christus, daß sie noch vor ihrem Heimgange aus diesem
Leben ihren Sohn als glänbigen Katholiken erblicken
werde. Darum brachte sie ihre Thränen und Gebete
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Gott immer häufiger dar, immer eifriger eilte sie zur
Kirche und hing mit immer größerer Begeisteruug an den
Lippen des hl. Ambrosius; denn sie liebte ihn ,,wie einen
Engel Gottes«, weil er es war, der ihren Sohn in diesen
kritischen Zustand des Zweifels und der Ungewißheit
versetzt hatte. (Vl, 1.) Ambrosius hinwiederum war
ihr nicht minder zugethan wegen ihres eifrigen Kirchen-
besuches und ihres glühenden Eifers in guten Werken,
und oftmals, wenn er Angustinus sah, brach er in Lobes-
erhebungen über Monica ans und wünschte ihm Glück,
daß er eine solche Mutter hätte. (Vl, 2.)

Um ihren Sohn dem verzel)renden Braude der Leiden-
schaft zu entreißen und ihn dem heilsamen Bade der
Wiedergeburt näher zu bringen, rieth Monica ihm dringend,
ohne Säumen eine Gattin heimzuführen. Augustinus
ging ein auf den sehnlichen Wunsch der Mutter, er hielt
an um die Hand einer sehr jungen Person, der noch zwei
Jahre zum heirathsfähigen Alter fehlten; sie ward ihm
auch zugesagt. Monica flehte unterdessen ,,mit dem lauten
Schreien ihres Herzens« zu Gott, er möge ihr doch durch
ein Gesicht irgend etwas über die künftige Ehe offenbaren.
Umsonst, sie sah nichts als leere und phantastische Bilder,
die nur der Drang ihres heftig aufgeregten Gemüthes
ihr eingab. (VI, 13.)

Weit wichtiger und erfolgreicher war eine andere
Bemühung Monicas. Ein Haupthinderniß für die
beabsichtigte Ehe ihres Sohnes war sein Umgang mit
jener Person, die ihm bereits einen Sohn, Namens
Adeodatus, geschenkt (Art. V.) nnd ihn nach Rom und
Mailand treulich begleitet hatte. Monica setzte durch, daß
sie den sündhaften Umgang mit Augustinus aufgab nnd
nach Afrika zuriickkehrte. Ja, bei der Trennung gelobte sie
feierlich unverbrüchliche Enthaltsamkeit. Und Augustinns?
Er fand nicht den Muth, ein schwaches Weib nachzuahmen!
Zu ungeduldig, um noch zwei Jahre auf die versprochene
Gattin zu warten, suchte er sich ein neues Werkzeug der
Lust! Da konnte die Wunde, welche die erste Trennung
seinem Herzen geschlagen hatte, freilich nicht verheilen,
,,sondern sie ging nach der Entzündung und dem grimmigsten
Schmerz in Fäulniß über, und wenn auch der Schmerz
jetzt weniger brannte, so war er dafür um so verzweifelter.«
(VI, 15).

In der That ein Zustand, der an Verzweiflung grenzte,
ein Rückfall, von dem Augustinus selbst gesteht: »Was
mich von dem tiefsten Strudel der fleischl.ichen Lüste noch
zuriickhielt, war allein die Furcht vor dem Tode und deinem
kommenden Gericht, die trotz aller wechselnden Meinungen

nie aus meinem Herzen geschwunden war.« (Vl, 16.) Ja,
er wäre ein vollendeter Epikuräer geworden, wenn der
Glaube an die Unsterblichkeit der Seele nicht zu tief in
ihm gewurzelt hätte, nnd er ward bestärkt in diesem
Glauben durch den verzehrenden Durst nach Gliickseligkeit,
den er auch mitten im Ueberfluß aller Wollüste nicht zu
löschen vermochte. (VI, 16.)

Wie konnte bei solchem Leben die Sonne der Wahrheit
seinen1 verirrten Geiste leuchten? Die dicken Nebel, die
der schlammigen Tiefe seines Herzens ohne Aufhören ent-
stiegen, verdnnkelteu ihr reines Licht, daß es keinen
Eingang in sein Herz, und er keinen Ausgang aus seinen
J-rrthü1nern fand.

Die beiden Grundirrthümer, die mit erdrückender
Wucht auf seinem Geiste lasteten, wurden bereits oben
ausführlich erwähnt. (Art. V.)

Es war einmal die Träumerei von der körperlichen
Natur der Gottheit. Sein Geist, ,,ganz vom Fleische über-
wuchert und sich selbst nicht verständlich« (Vll, 1), ver-
mochte sich nur Materielles vorzufiihren; alles, was nicht
irgend einen Raum erfüllte, erschien ihm als reines
Nichts. Ja, er kam so weit, die göttliche Natur sich
ungefähr wie ein Meer vorzustellen, das sich überallhin
in unermeßliche Räun1e erstrecke, die ganze Schöpfung
dagegen wie einen Schwamm von nngeheurer Größe,
der allerseits von diesem Meere durchdrungen sei!
(Vll, 5.)

Noch weit härtere Kämpfe bereitete ihm die Frage
nach dem Ursprung des Bösen. Er theilte allerdings
nicht mehr die ebenso wahnwitzige wie gotteslästerliche
Ansicht der Manichäer von einer lebenden Substanz des
Bösen (IV, 15); er bemühte sich vielmehr zu begreifen,
daß der freie Wille die Ursache sei, daß wir Böses thun,
und Gottes gerechtes Gericht die Ursache, daß wir leiden;
aber es gelang ihm nicht, diese Ursache vollkommen
zu ergründen. Er war überzeugt von seinem Willen nicht
minder als von seinem eigenen Dasein; er hatte auch nicht
den mindesten Zweifel, daß, wenn er etwas wollte oder
nicht wollte, diese Handlungen von ihm selbst und nur
von ihm ausgingen und nicht etwa von einem unwider-
stehlichen Prinzip des Bösen; er suchte die Ursache der
Sünde nur mehr in sich selbst.

»Aber wiederum sprach ich: Wer hat mich denn ge-
schaffen? Jst es nicht mein Gott, der nicht allein gut,
sondern die Güte selbst ist? Woher denn nun dieser
Hang zum Bösen und die Abneigung vor dem Guten, die
doch die Ursache sind, warum ich mit Recht Strafe leiden



muß? Wer hat das in mich gelegt und diese Pflanzung
von Bitterkeit in mein Herz gesiiet, da ich doch ganz und
gar aus der Hand meines gruudgütigeu Gottes hervor-
gegangen bin? Jst der Teufel der Urheber, woher stammt
der Teufel selbst? Jst er selbst durch seinen verkehrten
Willen aus einem guten Engel ein Teufel geworden,
woher kam ihm dieser böse Wille, wodurch er zum Teufel
ward, da er doch ganz als Engel von dem gütigsten
Schöpfer gemacht war? Durch alle diese Erwägungen
ward ich niedergedrückt und wie erstickt.« (Vll, 3.)

Ein andermal wollte es ihn wieder bedünken, als
existire das Böse überhaupt nicht. »Warum fiirchten wir
alsdann, warum fliehen wir, was nicht ist?« ��� Oder
vielleicht ist das Böse gar eine Materie, deren sich Gott
bei der Erschaffnng der Welt bediente? Aber wie verträgt
sich das mit der Allmacht und Güte Gottes? (VIl, 5.)

,,Dergleichen erwog ich rul)elos in meinem unglücklichen
Herzen, das überlastet war von nagenden Sorgen aus
Furcht vor dem Tode und aus nngestillter Sehnsucht nach
der Wahrheit« (VIl, 5.) (F�orts. folge)

Der Verlust der väterlichen Gewalt zieht nicht
den Verlust des Rechts nach sich, über die Religion

der Kinder Bestimmungen zu treffen.
(Mitgetl)eilt von Instizrath Dr. Porsch im Archiv für Kirch(-nrecht.)

(S«chtuß.)
Daß nach diesen Gesichtspunkten die im 2. Abschnitte

des 2. B. des U. Theils des pr. Allg. Landrechts ent-
haltenen Bestimmungen der §§ 74-85, einem Gesetzbuche,
das bekanntermaßen auch anderwärts öffentlich und privates
Recht nicht augenfällig scheidet, aufzufassen sind, � Vor-
schriften, die das neue bürgerliche Gesetzbuch grade dieses
Gesichtspunktes wegen unberührt gelassen hat, Art. 134
des Eins.-G. und Bd. 4 S. 758 der Motive zu diesem
Gesetzbuche, hat das Kammergericht in feststehender Praxis
angenommen.

Es hat stets angenommen, daß von der Regel »die
Kinder sind in der Religion des Vaters zu unterrichten«
nur die auf einer bis zum Tode allein denkbaren Willens-
einigung der Eltern beruhende Ausnahme zuzulassen sei,
nnd eine zweite Ausnahme für den Fall des Todes des
Ehemannes dann, wenn er das ganze letzte Jahr vor
seinem Tode seine Kinder in dem Glaubensbekenntnisse
seiner Ehefrau habe unterrichten lassen, daß also bis zu
seinem Tode sein einer Vereinbarung abholder oder sein
die Einigung aufgebender Wille, allen von ihm ein-

gegangenen privatrechtli-"chen Verträgen und Verbindlichkeiten
zum Trotz, allein entscheide, und daß es bei der Regel
bleibe, falls ein ihr entgegenstehender Wille nicht durch
den Unterricht seiner Kinder in dem ganzen letzten Jahre
vor seinem Tode erkennbar war, demnach unzweifelhaft
auch dann, wenn der Ehemann einen Religionsunterricht
seiner Kinder überhaupt nicht wollte.

Das von dem Beschwerdeführer gewählte Beispiel ist
also nicht geeignet, die auf richtiger Erfassung des Gesetzes
beruhenden Grundsätze des obersten Gerichtshofes zu durch-
brechen, der, wie der Vorderrichter zutreffend angenommen
hat, in seiner Entscheidung vom 6. Oktober 1890 mit
Recht nur dem Tode des Vaters, nicht dem Verluste seiner
väterlichen Gewalt Bedeutung beimißt.

Wenn demgegenüber der Beschwerdeführer auf die
Ueberschrift des II. Abschnittes des mehrgedachten Titel
des A. L-R. von »den Rechten nnd Pflichten der Eltern
nnd ihrer ehelichen Kinder, solange die letzteren unter
väterlicher Gewalt stehen«, hinweist, so übersieht er, daß
während nach Abschnitt 4 dieses Titels, § 210 ff., in privat-
rechtlichen Angelegenheiten der Gewaltwille des Vaters
erst nach erlangter Großjährigkeit der Söhne, nach erfolgter
Ve1·heirathnng der Töchter aufhört, nach § 84 des 2. Ab-
schnittes der Gewaltwille des Vaters schon mit dem
vollendeten 14. Lebensjahre seiner nunmehr zur Wahl des
Religionsbekenntnisses berechtigten Kinder aufhört, daß
bei der Regelung der öffentlich recl)tlichen Religions-
unterrichtsfrage die im 4. Abschnitte von Erledigung und
Verlust der väterlichen Gewalt handelnden Bestimmungen
also nicht zutreffen, daß aber, da bis zum zurückgelegten
l4. Lebensjahre der elterliche Wille auch über den Religions-
unterricht entscheidet, das Landrecht dem Vater als dem
Familienhanpte den überwiegenden Willen zutraut und
deshalb auch hier neben dem noch gewaltigeren Willen
des Gesetzes von einem Geivaltwillen des Vaters sprechen
kann, die bloße Ueberschrift des 2. Abschnitts nicht einmal
Anstoß erregen, geschweige denn Einfluß auf das Gesetz
gewinnen kann. Uebrigens müßte dieses, die Deklaration,
nach der Regel der Logik auch dann gelten, wenn der
Vater nach Verwirkung der väterlichen Gewalt das Be-
stimmungsrecht verloren hätte und, wie der Beschwerde-
führer annimmt, eine elterliche Einigung nicht mehr vor-
liegt. Denn gerade für diesen Fall bleibt es, da der
Mutter ein eigenes Bestimmungsrecht nicht gegeben ist,
bei der Regel »die Kinder sind in der Religion des Vaters
zu unterrichten«.

»Daß das Reskript der Herren Minister vom 6. März



l860 einer anderen Auffassung Ausdruck gegeben hat, ist
nicht geeignet, daß die Civilkammer des Landgerichts von
den seitdem feststehend verfolgten Grundsätzen der Recht-
sprechung des Kammergerichtes abweiche.«

In seiner weiteren Beschwerde führte der Ortssehul-
iuspektor u. A. ans:

,,Es wird und kann, weil selbstverständlich, nicht in
Abrede gestellt werden, daß trotz des Verlustes der väter-
lichen Gewalt gewisse auf dem verwandtschaftlichen Ver-
hältnisse beruheude Rechte, z.» B. das Erbrecht und das
Recht auf gegenseitige Unterstützung, bestehen bleiben; nicht
ohne Weiteres aber wird man dies von dem Recht der
Religionsbestimmnng bezüglich der Kinder sagen können,
weil dieses ein Ausfluß des mit der väterlichen Gewalt
eng verbundenen Erziehungsrechtes ist. Nach diesseitiger
Ansicht ist eine Erklärung des der väterlichen Gewalt be-
raubten Vaters betreffend die religiöse Erziehung seiner
Kinder rechtlich überhaupt unverbindlich, wie auch in dem
in der Beschwerde angezogenen Reskript der Herren Minister
der Justiz und des Unterrichts vom 6. März l86() aus-
drücklich angenommen worden ist; die Sache ist demnach
in dieser Beziehung so zu behandeln, als ob der Vater
gestorben wäre. Diese Auffassung führt allerdings in
dem vorliegenden Falle dazu, daß nur die beiden ältesten
Kinder, welche bereits vor der Verurtheilung des Vaters
ein Jahr die katholische Schule besucht hatten, auch weiter
in der katholischen Religion zu erziehen sind, die drei
jüngeren dagegen fortan in der evangelischen Religion
erzogen werden müssen. Diese Cousequenz entspricht zwar
nicht der Absicht der Deklaration vom 21. November 1803,
wohl aber den Grnndsätzen, welche das Kan1mergericht in
der vorliegenden Frage ausgestellt und in verschiedenen
Beschwerdesachen constant aufrecht erhalten hat, (cfr. insbes.
die Entscheidung vom l4. 6. 89, Bd. 9 S. 44 flgd.).«

Deshalb verlangte die weitere Beschwerde nur noch:
Die beiden ältesten Kinder des S. in der katholischen
Religion erziehen zu lassen.

Das Kammergericht I. Civilsenat zu Berlin hat am
20. März 1900 gleichwohl die weitere Beschwerde als
nicht begründet erachtet und aus folgenden Gründen
zurückgewies en :

,,Nach Artikel l34 des Einsührungs-Gesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche sind die landesgesetzlichen Vor-
schriften über die religiöse Erziehung der Kinder unberührt
geblieben. Es kommen deshalb für die Entscheiduug der
vorliegenden Frage lediglich die Vorschriften des Allge-
meinen Landrechts nnd der Deklaration vom 2l. November

34

1803 zur Anwendung. Die Deklaration bestimmt aber,
daß eheliche Kinder jedesmal in der Religion des Vaters
unterrichtet werden sollen, nnd das; zu Abweichungen von
dieser gesetzlichen Vorschrift kein Ehegatte den anderen
durch Verträge verpflichten dürfe. Im Uebrigen soll es
bei der Bestimmung des § 78 Th. il. Tit. 2 Allgem.
Landrechts verbleiben, nach welcher Niemand ein Recht
hat, den Eltern zu widersprechen, solange selbige über
den ihren Kindern zu ertheilt-uden Religiousunterricht einig
sind. Die Deklaration legt damit in lIebercinstimniung
mit den Vorschriften des Allgemeinen .Landrechts das
Hauptgewicht auf die Einignng der Eltern über den den
Kindern zu ertheilenden Religiousuuterricht und lehnt für
diesen Fall ein Einschreiten des Staats in die Familien-
Verhältnisse ab. Die Vorschriften des Allgemeinen Land-
rechts finden sich allerdings in dem Abschnitte, der von
den Rechten nnd Pflichten der Eltern nnd der aus einer
Ehe zur rechten Hand erzeugten Kinder handelt, so lange
die letzteren unter oäterlicher Gewalt stehen. Gleichwohl
ist es sowenig die Absicht des Allgemeinen Landrechts,
wie die der Deklaration gewesen, die bezüglich der religiösen
Erziehung aufgestellten Grundsätze nur für den Fall gelten
zu lassen, daß die Kinder in väterlicher Gewalt stehen.
Denn nirgends ist bestimmt, daß die Vorschriften nicht
gelten sollen, wenn die väterliche Gewalt aufgehört hat.
Auch nach dem Tode des Vaters vielmehr sollen die.
Kinder, von einem Ansnahmefall abgesehen, in seiner
Religion unterrichtet werden, mag auch die Mutter einer
anderen Religion angehören. Damit ist die Bestimmung
der religiösen Erziehung von dem Bestehen der väterlicher!
Gewalt unabhängig gemacht. Die Deklaration insbesondere
ist aus dem Standpunkt verblieben, die Einignng der
Eltern allein entscheiden zu lassen, mag die väterliche
Gewalt bestehen oder nicht. Nur in Ansnahmefällen will
der Staat in diese Verhältnisse eingreifen, und er lehnt
dies ab, so lange die Eltern thatsächlich über die religiöse
Erziehung einig sind. Diesen Standpunkt hat auch das
Kammergericht stets eingenommen nnd in einem Beschlusse
vom 6. Oktober l89t) (Jahrbuch Bd. It) S. 77) aus-
drücklich eine Einignng der Eltern über die religiöse Er-
ziehung der Kinder noch nach Verlust der väterlichen Ge-
walt für zulässig erklärt. Ist nach diesem Verlust der
vüterlichen Gewalt noch eine Einignng der Eltern zulässig,
so muß aus demselben Rechtsgrunde auch eine Aufhebung
der Einignng möglich sein, wenn die väterliche Gewalt
nicht mehr besteht. Diese Aufhebung bedarf keiner vertrag-.
lichen Einignng; denn nach § 77 Al·lgem. Laudrechts



Th. ll. Tit. 2 kann kein Theil den anderen in dieser
Beziehung durch Verträge binden. Es genügt also das
thatsächliche Aufhören der Willensiibereinstimmung, um
Einigung zu beseitigen, mithin der einseitige Wille eines
Elterntheils. Dieserhalb ist es auch unerheblich, daß der
Vater sich vor der kirchlichen Trauung verpflichtet hat, die
aus der künftigen Ehe entstammenden Kinder in der
katholischen Religion unterrichteu zu lassen. Ein solches
Versprechen bindet ihn nicht; er ist jederzeit berechtigt,
von demselben zuriickzutreten. Hört die Einigung der
Eltern thatsächlich zu bestehen auf, so tritt die gesetzliche
Regel weder in Kraft, nach welcher die Kinder in der
Religion des Vaters zu unterrichteu sind.

Der Beschwerdefiihrer scheint sich jetzt auch auf diesen
Standpunkt zu stellen nnd verlangt nur, daß die beiden
ältesten Kinder in der katholischen Religion unterrichtet
werden, weil dieselben ein Jahr lang vor der Verwirknng
der väterlichen Gewalt durch den Vater mit Willen nnd
Wissen desselben in der katholischen Religion erzogen
seien. Für dieses von der weiteren Beschwerde erhobene
Verlangen fehlt es indessen an jeder gesetzlichen Grundlage.

Wie das Kammergericht bereits im Beschlusse vom
l-i. Juni l889 (Jahrbuch Bd. 9 S. 4�-t) ausgeführt hat,
giebt es von der Regel, daß die Kinder in der Religion
des Vaters zu unterrichteu, nur zwei Ausnahmen, nämlich
einmal die bereits besprochene Einigung der Eltern nnd
ferner den Fall, daß der Vater ein Kind während des
ganzen letzten Jahres vor seinem Tode in der von der
seinigen verschiedenen Confession des anderen Elterntheiis
hat unterrichteu lassen. Daß die Einigung der Eltern
zu bestehen aufgehört hat, haben die Vorinstanzen ohne
ersichtlichen Rechtsirrthum und deshalb für"das Gericht
der weiteren Beschwerde bindend, thatsächlich festgestellt.

Das hiergegen nrsprüngiich geltend gemachte Bedenken,
daß der Vater nach ve1w«irkter väterlicher Gewalt eine
Erklärung über die religiöse Erziehung der Kinder nicht
rechtswirksam abgeben könne, ist nach obiger Ausführung
nnzutresfend. Die zweite gesetzliche Ausnahme liegt nicht
vor, da der Vater noch am Leben ist. Dem Tode des
Vaters aber die Verwirkung der väterlichen Gewalt gleich-
zustellen, ist unzulässig, da das Gesetz, hierfür keine Hand-
habe bietet. Der § 82 Th. il. Tit. 2 Allge.m. Landrechts
spricht ausdrücklich nur vom Tode des Vaters, er enthält
unbedenklich eine Aus-nahmevorschrift und kann deshalb
nicht ansdehnend auf solche Fälle interpretirt werden, in
denen die väterliche Gewalt auf andere Weise, als durch
Tod endet, nnd dies um so weniger, als das Recht des

Vaters, die Religion seiner Kinder zu bestimmen, nicht
durch das Bestehen der väterlichen Gewalt bedingt ist.
Das Verlangen der weiteren Beschwerde ist hiernach un-
gerechtfertigt.«

Verkauf lirchlicher Grundstücke.
Wenn kirchlicher Besitz, in andere Hände übergehen soll,

so ist dabei sorgfältig zu erwägen,
i. ob die Veräußerung überhaupt nothwendig oder

niitzlich ist, wobei § 22i, Theil il, Titel il des Allgem.
Landrechts in Betracht kommt, welcher übereinstimmend
mit den kirchlichen Vorschriften besagt, daß kirchliche
Grnndstücke oder Theile derselben nur dann veräußert
werden dürfen, wenn die Veräußerung entweder noth-
wendig oder für das kirchiiche Institut, welchem sie ge-
hören, von erheblichem Nntzen ist,

2. ob im Bejahungsfalle der dafür gebotene Kaufpreis
angemessen ist. �-� Was den letzteren Punkt betrifft-««
so wird oft irrthümlich vorausgesetzt, daß die den Kauf-
vertrag genehmigende Behörde auch vorher die Höhe des
Kaufpreises bestimmen wird, während es der amtlichen
Gepflogenheit mit Recht entspricht, diese Bestimmung
vielmehr den Kirc·henvorständen zu überlassen, weil die
Verhältnisse überall verschieden sind nnd man an Ort nnd
Stelle viel besser in der Lage ist, dieselben richtig ab-
zuschätzen, als außerhalb. Natürlich kann das ganze Ver-
fahren nur mit Vorbehalt geschehen, d. h. es bedarf die
getroffene Preisbestimmung dann noch der Genehmigung
der Behörde»

Pastoral-Conserenzsrageu.
Das Schlußprotokoll über die Pastoralconferenzen von

1900 in der Lavanter Diöeese faßt das ,,Kirchltche Ver-
ordnungsblatt« derselben in den wesentlichen Punkten folgender-
maßen zusammen:

Erste Frage: Die Pastoralkiugheit besteht nicht in
Menschensrncht, sie ist vielmehr eine Frucht des Heiligen
Geistes, der da ist ein Geist der Weisheit, des Rathes, der
Stärke. �� Bezieht sich nach dem heil. Thomas die Klugheit
auf Alles, was das Endziel des ganzen Lebens betrifft, so ist
die Pastoralklugheit insbesondere die Tüchtigkeit, unter Berück-
sichtigung der bestehenden thatsächlichen Verhältnisse die ver-
fügbaren Mittel also anzuwenden, das; dadurch der Zweck des
Hirtenamtes, die Verherrltchnng Gottes und das Heil der
Seelen wirksam gefördert werde. Um aber jederzeit zu er-
kennen und auszuführen, was zur Ehre Gottes nnd zum
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Heile der Seelen gereicht, ist dem Seelforger das Ltcht und
die Kraft des Heiligen Geistes nothwendig. Vor Allem ist
ersichtltch, daß die Gewalt, die Sakramente zu spenden, den
Glauben zu predigen und die Kirche zu regieren, eben die
Wirksamkeit des Heiligen Geistes darstellt. Der Heilige Geist
beruft aber anch zur Uebernahme des Kirchenamtes und
zum Eintritt in die Hierarchie, und wer unberufen in das
Heiligthum eindringt, niuß fi�irchten, daß das angenommene
Amt, je heiliger es ist, desto mehr ihm Anlaß zum Verderben
werde. Der Heilige Geist führt ferner in das Kirchenamt ein
durch die Weihe und die Uebertragung der Amtsgewalt.
Endlich bildet der Heilige Geist Diejenigen, die er zum
Kirchenamt erwählt, anch innerlich aus und leitet sie. in der
Ausübung ihrer Amtsthätigkeit. Die Bedachtsamkeit, mit
welcher der pastoralkluge Seelsorger vorgeht, ist also keineswegs
Mensiheiifrucht, sondern ein Werk des Heiligen Geistes. Es
kommen hier vorzugsweise die Gaben der Weisheit, des Rathes
und der Stärke in Betracht. Die Weisheit als Gabe des
Heiligen Geistes bezieht sich auf die richtige, vernunftgeniäße
Beurtheilung und Behandlung der gsttlichen Dinge. Die
Gabe des Rathes besteht in einer Erleuchtung durch den
Heiligen Geist, vermittelst welcher unser Verstand in den einzelnen
gegebenen Fällen erkennt, was zu thun, und welche Mittel
zu wählen seien. Der Starkinuth ist eine bleibende Kraft,
die der Heilige Geist unserem Willen niittheilt, um die
Schwierigkeiten, die uns von der Vollziehung des Guten ab-
zufchrecken drohen, zu überwinden. So ausgerüstet, wird das
Ringen und Streben des pastoralklugen Sei-lsorgers ein Werk
und eine Frucht des Heiligen Geistes selbst.

Die zweite Frage lautete: Welche Grundsätze hat sich der
Katechet bei der Wort- uiid Sacherklärung vor Augen
zu halten?

Die Worterklärung hat es mit den Wörtern und Saß-
ftigungen zu thun, die dem Kinde nicht hinreichend verständlich
sind. Man vertauscht deshalb das minder bekannte Wort
mit einem bekannten der Schriftsprache und im Nothfalle
anch der Mundart. Oft wird es dienlich sein, den nicht ge-
nieinverständlichen Ausdruck zu umschretben.

Bei der Sacherklärung sind den Kindern die Begriffe von
similichen Dingen beizubringen, und die Begrisse von über-
sinnlichen zu verdeutlicheii. .

Ersteres geschieht entweder durch Vorzeigen des wirklichen
Gegenstandes oder durch Modelle und Abbildungen. Kann
ein sinnlich wahrnehinbarer Gegenstand weder durch Vorzeigen
noch durch ein Bild veranschaulicht werden, so nimmt man
seine Zuslucht zur Vergleichung oder zur Beschreibung. Mag
die Anschauung an wirklichen Gegenständen oder an Ab-

bildungen gesehehen oder durch Bergleichungen und Be-
schreibungen bewirkt werden; so muß man stets dafür Sorge
tragen, daß die sieh so bildenden Vorstellungen richtig seien.
Zu diesem Zwecke wird es dienlich sein, nach erfolgter Er-
klärung den Gegenstand durch Abfragen als ein Ganzes, dann
in seinen Theilen, nach seinem Gebrauche, den Kindern
abermals vorzufiihren, um so die Ueberzeugung zu gewinnen,
daß man von den Kindern richtig verstanden worden ist.

Zur Erklärung übersinnlicher Begriffe bringe man, wenn
es thunlich ist, solche Begriffe unmittelbar vor den inneren
Sinn der Schi"iler. Dies geschieht dadurch, daß man sie die-
selben an sich oder Anderen bemerken läßt. Zur Erklärung
derartiger Begriffe muß man sich aber sehr oft der Beispiele
und Erzählungen, der Gleichnisse und Parabeln und des
Gegensatzes bedienen. Die eben angeführten Hilfsmittel zur
Wort: und Sacherklärung sollen sparsam, das heißt nur da
zur Anwendung kommen, wo sie wirklich zur Erklärung und
Belebung des Lehrtexies beitragen. Wer tin Ueberflusse solrhe
Hilfsmittel anwendet, bei dem wird das Mittel zum Zweck,
und der ilnterricht gewinnt iiicht an Klarheit, leidet vielmehr
an Uniibersichtlichkeit und wird schwer behalten.

(Wtener Vaterl.)

Die Hospitiiler des Mittelalters.
Der Dichter Freidank sagt:

»Hei ein reicher Mann Gewalt,
So tib� er Gnade mannigfalt,
Man soll fich gern erbarmen
Ueber die edelen Arnien.«

Den krankenpsiegenden Genossenschaften des Mittelalters
lag die sogenannte Regel des hl. Augustinus zu Grunde, welche
bei ihrer unbestimmten Fassung die reichste Ausgestaltung zu-
ließ. Ueber die Hospitäler des Mittelalters heißt es in der
Schrift »Die Schutzheiligen« (Paderborn bei Schöningh, 1889),
wie folgt: Dem heiligen Geiste, als »dem Herrn und Lebendig-
macher«, wie das Glaubensbekenntniß sagt, dem Tröster der
Beiriibten und Kranken, wurden seit den ältesten Zeiten viele
Krankenhäuser und Hospitalkirchen geweiht, denn es war ja
der heilige Geist, der die Ltebesflamnien christlicher Barm-
herzigkeit erweckt hatte und sie mit dem milden Oele seiner
Gnade nährte, daß sie, kein Opfer scheuend, die kalte, von
Zwietracht zerrissene Welt mit ihrem tausendfachen Elende aus-
söhnte. Wie in Rom das große Spital Santo Spirito
entstaiid, so gab es anch in gar vielen deutschen Städten
Hospitalkirchen zum heiligen Geist, z. B. in Mlinchen, Frankfurt
am Main, Warburg, Co(-sfeld, Hörter, Geseke, Bril«on,
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Jferlohn u. f. w. Das Bild der Taube über dem Eingange
des Spitals zeigte wohl diese Widmung an. Und auch in
späterer Zeit, als die alten Hospitalkirchen das Patrozinium
eines Heiligen erhielten, z. B. des heiligen Rochus, Biucenz
von Paul, Sebastian, Karl Borromäns, der heiligen Elisabeth,
haben sie doch den alten Namen und den ersten Titel, ,,«Heilig
Geist-Spital«, beibehalten. sub titulo Stil spi1·it:11s sind noch
fest geweiht die Hospitalkirche zu Ratingen, ferner die Kapellen
des Armenhaufes zu Diilmen und des Krankenhaufes zu
Kempen.

Gleich dem Mutterhause zu Rom, lagen, nach Michael,
auch in Deutschland die Hospitäler vom heiligen Geist häufig
am Wasser und in der Nähe von Brücken und Thoren. Es
erklärt sich dieses aus ihrer Bestimmung; denn sie follten
meisiens wie der einheimifchen Armen- und Krankenpflege,
so nicht minder dem Schutze der Wanderer dienen. Das
fiießende Wasser bedurfte man zur Reinigung der Kranken
und zur Ablettung des Unrathes. Endlich kam der Fluß
dem Mühlenbetriebe zu statten. Man war auf diese Weise
in Stand gesetzt, den nöthigen Bedarf an Mehl und Brot
im Jnteresse der Anstalt durch die eigene Mühle und Bäckerei
herzustellen, so in Liibeck, Limburg, Breslau, Stralsund,
Ulm, Wetzlar, Mainz, Passau, Miinchen und Wien.

Diese Werke der Barmherzigkeit sind nicht lediglich aus
einem natürlichen Mttgefithle mit dem Leidenden hervor-
gegangen. Sie wurzelten gleich tief im Glauben. Man
war eingedenk der Worte, welche Christus der Herr bei dem
letzten Gerichte sprechen wird: »Was ihr dem Geringsten
meiner Brüder gethan habt, das habt ihr mir gethan.«
,,Christo in pauperibus«, so lautete wohl die bedeutungs-
volle Jnschrist an diesen Anstalten der chrlstlichen Charitas.
Man betrachtete die Armen als »die Freunde Gottes«, als
,,des Himmels Kammerherren«, ihre Hände als »das Schatz-
kästlein Christi«. Eine Konstanzer Urkunde vom Jahre 1283
(Mone, Armenpflege l4.1) macht für die pünktliche Ausfiihrung
der in ihr niedergelegten Armenftiftung den Bifchof verant-
wortlich und stellt ihm ein strenges Gericht in Aussicht, in
welchem er »Gott und den Armen werde Rechenschaft geben
müssen.« Um auch in Worten nicht rauh zu erscheinen,
nannte man die mit dem Aussatze heimgefuchten Ungliicklichen
--Gottes liebe Arme«, »die armen Leute«, »die armen Aus-
sätzigen«, »gute Leute«, ihre Anstalten ,,Gutleuthäuser«. Es
ist für die Auffassung des dreizehnten Jahrhunderts in hohem
Grade bezeichnen-d, daß ein naturgemäß den weitesten Kreisen
dienender Beichtspiegel dieser Zeit den Büßer mahnte, sich
zu ersorschen, ob er mit den Armen und Cleriden Mitleid
gehabt. ««�»»sp�� (Katech. Monat-sschr.)

Litterartfa"ses. " ·

Das Gebet des Herrn und der EugIiskhk Gruß. Be-
trachtungspunlte von St. Beifsel H. J. Freiburg i. B., Herder�fche
Verlagsh., 1900. Preis 1,20 Mk. -� Das Buch bietet Stoff zu
Betrachtungen, wie er vor Studirendeu der Theologie dargeboten
worden ist, und kann leicht zu kurzen Predigten verwendet werden.

Das Leiden unseres Herrn. Bct1·acht1mgsp1mkte für die
hl. J�astenzeit von St. Beisfel S. J. Freiburg i. B» Herder�sche
Verlag-sh., l9()1. Preis l,6t) Mk. �� Von diesem Buche gilt das-
selbe, wie von dem vorher genannten.

Die Verhcrrlichuna Unseres Herrn Jefn Christi. Be-
trachtungspunkte f. d. Osterzcit von St. Beif s ei S. J. Freiburg i. B»
Herder�sche V(-rlagsh., 190l· Preis 1,50 Mk. � Wie oben. ·

Kurze Iuftemu"cdigtcn über die Andachten des kath. Christen
in d. hl. Fastenzeit. Von E. Meindl. Regensburg, Verlagsanst.
vorm. G. J. Manz, 19t)1. Preis l,20 Mk. � Während sonst über
die verschiedenen Audachteu zum Leiden Christi und der fchmerzhaften
Mutter verschiedene Bücher und Bttchlein einzeln erschienen sind,
werden hier alte die bctannteren Audachteu zusammeugesaßt nnd
in 7 hübschen Predigt(-u nach einander behandelt.

Das Jubeljahr« is·-00 in der Auasbnraer Wust. Eine
Jubiläumsgabe flir das deutsche Volk von l)1«. J. E. Weis-Lieber-M
does. In zwei Theilen, mit ttber l00 Abbildungen nach Original-
photographieen. Erster Theil (Vlll nnd lt)8 Seiten, gr. 80 mit
57 Abbildungen). Preis .5 Mk. München, Allgemeine Verlags-
gesellschaft, 190l. �� Das Buch ist prächtig ausgestattet und bedeutet
eine bleibende Bereicherung unserer Litteratur, indem es farbenfatte
Bilder alter christlicher Cultnr nnd Kunst in deutschen Landen vor der
Glanbeusspaltung eutrollt. Unter dem Eindrucle des Jubeljahres 1500
entstand im Catharinenkloster zu Augsburg ein hochbedeutsamer Ge-
mäldecyklns, der die sieben Hauptkirchen Roms zum Gegenstande hat.
Es sind Meisterwerke der schwäbischen Schule, von Hans Holbeiu
dem Aelteren, Hans Bnrgkmair und L(eo) F(ras) zwischen l499�1504
ausgeführt, die u1alerisch und gegenständlich gleich merkwürdig sind.
Was die kirchliche Kunst des deutfchen Mittelalters vermochte, was der
neue, eben nach Deutschland eindringende Nenaissancestil Großes ahnen
ließ, der Abendsonnenschein einer scheideuden Kunstwelt versehmilzt hier
mit dem aufleuchtenden Morgeuroth einer neuen, vom Süden kommenden
Cultur. Der Verfasser schildert bei der Erklärung der legendenreichen
Tafelbilder Welt und Kirche um 1500, Kunst und Künstler, Liturgie
und Legeude nnd benutzt nicht selten die Gelegenheit, die Entwickelung
der christlichen Kunsttypen bis in die altchristliche Zeit zurück zu ver-
folgen. Die Ausführungen über den Ursprung der goldenen Pforte
des Jubilänms, über Legendenbildnug und kirchliche Kunstübung, über
die Romkirchen und Wallfahrtsgnade in der Bolksanfchauung des
Mittelalters verdienen allgemeines Jnteresse.

c0nstit;utloaos l)ag«n1atl(-ne S. 0ec-nun-nie! can(-illl Various!
neckten P!-op0sitio11es naturae in syllab0. T1·evi1-is 190l. Er
ryp. ad St. Paulinnm. Preis 40 Pf. ��- Diese Constitntionen ver-
dienen in Jedermanns Händen zu fein.

Eucharistisches Jahr. Gedichte auf die Sonn- nnd Festtage des
Jahres, von einer Orden-sschwester der heil. Ursula. Dillmen 1900,
A. Laumann�fche Buchhandlung. Preis geb. 2,50 Mk. � Das
Büchlein kann als Communiongabe bestens empfohlen werden:
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Die Si0nle der Dcimith. Kurze Betrachtungen für alle Tage
des Monats von R. F. Clarke, s. J. Autoriftrte Uebersetzung aiis
dem Englischen von J. H. Mit einem Vorwort voii I)--. W. Crainer,
Weihbischof it. A. Lauinann�sche Bnchhandlung, Dtilnien i. W.
Preis 2() Pf. � Aus deiii Vorwort: Das Werkchen führt deit Leser
in die einzelnsteu Beziehungen der Deniuth eiit. Möge es iii die
is)äUV1� Vk«�1(�1« T-«Ef(�1" k0UUM�U Und ihnen mit der Gnade Gottes zur
Deninth verl)elfeii.  »

iI·.1erfoiial-Ylakl1riktitkii.
Uiiftelluniieii nnd Befiirderiiiineii.

Bestätigt wiirde die Wahl des Pfarrers Paul Wenzke in Milkau
als Actnarius Circuli des Archipresbyterats Sprottau. � Angeftellt
wurden: Pfarradininistrator Victor Fiedlcr in Wittenberge als
Pfarrer daselbst. - Kaplan Johannes Guzy in Volkenl)ain, Arehipr.
gleichen Namens, als Pfarradniiniftrator daselbst. «� Curatns H iigo
Haiike in Ober-Glogau als Pfari·adntiniftrator iii Deutsch-Piekar,
Ar(hipr. Tarnoivif,i. � Pfarrer iiiid Erzpriester Julius Fengler
in Sagan gleichzeitig als Pfarradniinistrator iii Altkirch, Archipr.
Sagaii. -� .5iaplan Paul Barts eh in Neisse als Pfarradininistrator
in Herrnftadt, Archipr. Guhrau. � Kreisvikar Johannes Lebe! in
Loslau als Kaplan in Mikultschtitz. - Kaplati 1.i(-. itieol. Johannes
Gardas in Lubschau als solcher in Lubliiiitz. ��- Kaplan Maxitni liau
Ksoll in Gleiivitz-Petersdorf als solcher in Kreuzendorf. � Kaplan
Joseph Görlich in Lublinifz als solcher in Lnbschau.  Kaplan
Joseph Menzel in Stauden als solcher in Groß-Patfchin.

Geftorbcii:
s()0iigi·egui.i0 Lutiiiu.

Am 5. Februar 1901 starb iiii Kloster der Bariiiherzigeu Brüder
zu Breslau der Geistliche Rath, C-rzpriester niid eni. Pfarrer von
Pilchowitz Joseph Kolibaj. R» i. p. -� Als Sodale wurde aiif-
genommen der Fb. Consiftorial- uiid Justiz-Rath Herr Felix Pors eh
in Breslan. --...�»-»

Milde Gaben.
(Voni 25. Januar bis 1(). Februar l90l incl.)

Werk I» hI, Kindheit. Breslan durch» H. I)--. iZildebrandt
21 Mk» Städte! Leubus durch H. Pf. Noivak iiicl. zur oskaufuug

zweier Heideniinder» 154,25 Mk» Arnoldsdorf durch H. Pfarradui.»)r. Hahii pro utrisque. 45,81 Mk» Langenbrtick durch  Baume«iucl. ziir ·Loskanfnn3) iveier Heidenkinder 174,15 Mk» auer durchH.»Pf. (Hjtiiella 90 if» Wittichenau durch H. Pf. Krause 200 Mk.,
PttchkkW1tz durch H. Pf. Audres 71,80 Mk» Stolp diirch H. Pf.
Hartinann pro utrisisue 7«2,8() Mk., Zobten a. Bob. durch H. Kapl.
Haninietter 6,30 Mk» Sohraii durch  Kapl. Voidol incl. zur Los-
kaufung eines Heideu·kindes Antonius zu taufen -2()0 Mk, Arnsdorf
durch H. Pf. (siroßptctsch 50 Mk» T�ipine d.  Pfari«adin. Bennek
127»Mk., Warnibrunn l0() Mk» Cosel durch H. Pf. Hentschke 35,8() Mk,
(Hesaß durch H. Loc. Graupe pro iiti·isqi-(-«4(; å)Jk., Lähn diirch
KaPI· SkI«(�k)k(�1«»IsI�0 UT-t«Isqste 56,7() Mk» Beuthen O.-S. durch H.
K0PI- Rogoii»ski 180 Mk» Sehweiduit»5 durch H. Präcentor Reeha
pro sit---s«sue iucl· zur Loskaufuug eines Heidenkiiides Petrus zii
taufen 277,z32 Mk., Stettin diirch H. C-rzpr. Hirsehberger pro utrisqu(:
25() »Mk» O-Dis! O.-S. durch  .ii·�apl. Wisi) 60t) Mk., Breslan durch
Z »P»f. l)r. Vergel 11() Mk, Tivorkau durch H. Pf. Gregor 30 Mk»
«llstrtn durch H. Pf. Bahr 100 Mk, Krenzdorf durch H. Er pr.Fuchs 12l Mk.,»Wansen durch H. Geistl. Rath Nieger litt) Mk»
J.&#39;eiippnfih durch  Pf. Grallert 23 Mk., Lofsen durch H. Pf. Kienel
iitcl. zur l»tosl"aufniig» eitles Heide-nkiiides Aloys zii taufen 71 Mk»
Er.-Strehlitz diirch H. .ii�apl. Majewski 2()0 Mk» Görlitz durch H.
Stadtpf. Urbannekincl. zur t?osl"aufung von zwei Heidenkindern 15() Mk»
"iz«V»!Mf(I,)»Ivette durch H. Pf. Stiill incl. zur Loskaufung von drei
Heidenkindern 153 Mk» Hirfchberg durch H. Kapl. Kober 4l Mk,
Marienau durch H. Pf. Nickel :-J0 Mk» T-iirftl. Neudorf 1t)0 Mk»
T-T)IC�IM�11d0I·f dUVch  Pf. Heidrich 3() Mk» Gr.-Schuiograu durch H.
 F-engler pro un-isqne l9,16 Mk., Vreslan von Frau Anna
T-ittiiiann ziir Loskausung eines Heideutiudes Bernhard zu taufen
21 Mk» Deutf3h-Kamit«z durch  Pf. Schneider 65,50 Mk., Peters-
waldaii durch H. Joh. Glatze! 47 Mk» Rohnstock durch H. Pf. Horsihin
pro utris·quc 15,5t) Mk, Wahlftadt durch H. Pf. Krasel zur Los-
taufnng eines Heidenkindes Maria u taufen 21 Mk, Ftirsteiiau diu«ch
H. Pf. Soffner pro uti-is«sue 5() Bis» Löivenberg durch kath. Pfarramt
101,34 Mk., .L)ber-Gl;i?au diirch H. Vicar Pietrhga 60 Mk» Zanchivitz
durch Pfarranit l00 k., Pfaffendorf durch H. Pf. Algerinissen pro
utrtsque 64 Mk» Margareth durch H. Pf. Grötfchel -it) Mk., Zabelkau
ditrch H. Pf. Porschke 25 Mk» Koiuornik diirch  Pf. Zaruba 34,50 Mk»
Zalkenan durch H. Pf. Herden St) Mk.,"Stephansdorf durch H. Erzpr.
.» artnianii incl. zur Loskaufuug eines Heidenkindes Anton zu taufen
51 Mk» Ku1au durch H. Pf. Pieehatzek 50 Mk» Schivedt durch H. Pf.
Schtir 73,85 Mk» Gr.-Peterwitz ditrch H. Coop. Kaschni) incl. zur
Loskaiifu»ii»g von drei Heideukindern 273 Mk» Poln.-Rasselivif; durch
 Pf.·Voger 16,55 Mk» Laband durch H. Kapl. Robota 32,50 Mk.,
?2iirkivitz durch H. Pf. Kenti) 1()0 Mk.

GIVE VC�zUhI"s3! « A. San1bale.

J« unserm V·«la9« "schI«" » F: Soeben erfchien in unseren! Berlage die zweite Auflage von:
67 «Katholische ;itrchcnlJtedcr Vorträge für lmtholiI·iise Vereine.

sitt« 4stimniigen .Mäuiierchor.- � Neue Pol e  - Preis ? Mke b I«.1«i:a1ce. .. «. S· ·-Her« ges« en Von M Nachdem vor Jahresfrist bereits der erste Band in zweiter Auflage erschien, können
Preis 2 M. 20 Pf. I  h·eiige Fuchs die zi;)eitefA;iflage kl):sfrch,,gcItett Folgc«;) wiederuni anzeigen. Die qesamnite· , a« oi e re e wie an ie prat e ratuhbarkeit eider Vlicher lobeiid hin un«d bracltG. P« AdcIhclz VUchhUUdlO glänzende Besprechungen. � Preis des ersten Bandes Mk. 2,70. «

in Breslau. Breslan I.

Von Franz l(u11-te.

H . G. P. .4(1ei«Ii012� Buchhandlung·

B K» tlo h ZY·h M - Jii iins:-rein Vorlage erschien: · . . .
».,"�I,?,sz,.1«;?,,.»J?»» «.,:,k»,.�.I.fZ,, Ver Krcttnuea zur Isliiki)fulge (!il)t«i»l�tt.we· en C» - ( « - � -

t)-rrkejt- eingesetzt. Von Reinhold Elsnek, Pfarrer in Ober-Weistritz.
Preis 10 Pf -

zatma«t or« man« Ha« antun- . « Probe-C-xeniplare stehen gern zu Dieiifteii «
0ki1niIOI·sk-i·. 45l) ei. il. P--oiiieii-i(ie. « « " - « . · .
- « . - » G.  Adet«holz� Bucbliandlung m Bi«cslan.
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In unserem V(-riage erschien die neunte Aufiage Von: «

i�milioi"isches (ii3eljeiliucst für riiesiutliereinle Jugend
von l-te. Paul Storch,

weiland Consistorial-Rath und Retter des fiirstb. Kierikai-Seminars in Breslan.
Herausgegeben von

Professor Dr. Franz Spr-nie,
R(-ligionslehrer am Kgi. Koth. Gy1nnasiu1n zu Oppeln.

Gebunden zu ·-it 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00 &c. je nach Ausstattung.
G. P. Adet«holz� Buchhand"lung in Bt·csIiIU.

-.ILsx51-«:-.1;s:O!1e�Y.sx1J.gsI1s1Id!M1g- Frei!-ex is BE»
soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

T(·Dst-A-IU9IItIIIII N0vUm graece et latine. Textum raeeum recensuit-,
latinurn ex Vulgata versione CIementina adiunxit-, breves eapituForuIn inseriptiones
et locos par-allelos uberiores addidit I!�t·lde1«iells Bknndseheld. lt�di«·o en«-Fee-
aleem. eine-«da«·oø· Cum approbatione Revt7si Art-hiep. 1("riburgensis.

Po» Z)-·-·oe«: EVt1l1g0liu. 120. (XXIV u. 652 s.) 2.40 llI·; geb. in Lein-
wand 3.40 M.
Der en»-e·ie IV«-e·!, da« -4poetol2·eum entfmite7-ei, wird Ostern l90I feig(-«. Abseh-

2e2«r2·»9 werden E«2·71zeZm«Yai)e-« de« iettei·m"eei2e-« und ge-5eelu«eel-en T-rege- er.eel«ei«ne-«.
» . . . In dem Bestreben, soweit möglich die urspriingliehen WVor-te des griechischen

Textes dar2ubieten, betrachtet es Brandscheid als seine ,Aui"gabe, den wirklichen
l«Jrrungenschaften der neueren und neuesten l«�orscl1un en auf diesem Gebiete Rechnung
zu tragen, dagegen alles Verfehlte, Unreii"e, Ueberei[i3te und von vor-gefasster Meinung
Bingegebene zu beseitigen«. Eine vorurtheilsi·reie Prijk·ung der Ausgabe mit Beriielc�
siehtigung der Einleitung wird das i·achmännische Urtheil des Prälaten Dr. Hundhausen .
bestätigen, wonach wir in dieser Ausgabe vorläufig den brauchbarsten Text besitze-i.«

(0esterr. Lctteraturblatt, VVien, über die erste Anklage)
Friiher ist erschienen:

IIandbuel1 der Einleitung in�s neue Testament. 1---»1«--
gomena zum griechisch-lateinisehen Neuen Testament. Für höhere Lehranstalten
und zum sebststudium herausgegeben von Friedrich IZrnndseheid. Nit-

3fastenpredigten.
In unserem Verlage erschien in zweiter

;iufl�age:
Kreuz und Altar.
Sieben Predigten über das Opfer des

Neuen Bandes von August Perger, s. J.
Mit kirchl. Druckerianbnis. Its Seiten 80.
Preis broschiert 90 Pfg.; gebunden in
Kaiiko 1,20 Mk.

»Die vorliegenden Predigten zeichnen sich
durchsolidedogmatifcheBegriindung,Kiarheit
und Faßiichieitaus, weshalb sie jedem Fasten-
prediger anzuempfehlen sind.«

»Linzer Qnartalfchr.«
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen;

in Proviant vorräthig in G. V. Kderl1oik�
Buchhandlung.
Padcrborn. Bonifacius-Drnckcrei.

Approbation des hoehw. Herrn I«Jr2bischofs von Freiburg. 40. (Vlll u. 196 s.) 5 M.

Cis-istlietIe I(Itnst.-anstatt
Be(-l1un1 i. Westi&#39;.

Ttni1nlier: 3Jrirdr. xjeiiermann, Maler � Meter 3ri1urwiix, Bildhauer.
s   i::n;Hto1»zc,h Hexe;-Cotta und Gußmasse- in einsacher» . et e ro: e.

t:)kkaå)otlå;dSsJ;:ikirsl1årk;iåTerra-Coita- Hochreliel mit Rahmen
H Kl&#39;,"i.. Li ddi äit?  3JcZ:i;allple:;1WFi;1ei:irack)t.u a auf enwan o er egens pr par er en
T   in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Beleuchtung.

&#39; » ais Aliäre, Kanzeln, Beicht« und Betstiihie in Holz. Stein nnd
Marmor. »

-V EflloltJri1ronner-3inI1alt. Oe�
3ius ji rang aller irirti1iici1en YeiwrationøariIeitcn unter Garantie.Alle von futiJö offerierten Gegenstände werden in eigner Werkstatt sorgfältig, soiid

kiinstlerifch und in streng irrchlichem inne -ausgeführt.
�� Privat Zeugnis» und Rein-euzen· �-

Pbotographieen, Kreuzweg-Probesiatiouen, X)reisverzeichnisse und Kostenanfchliige stehengern zu ienstrn. -

PiZI«IiIICS von M. 350.�� an
I-las-tnoniums
-" vor?-ei« ö0.�� an.

H(3chster Rabatt. l(leinste Ratten.
Reiche Auswahl schöner Modell(-.
Freie Probeliekerung. Pianos und

Harn1oniums zu vermiethen.
(1irosser lllustk. Icntnlog get-site-krauen.

I wish. nur«-Iph in ei«-ss«-». I

J. sehl0ssa-rek
I?-REsl.Ai.l, sei1mierlebriiel(e 29 b.

trägstes sitt-eialgesel1äii
tut

l(irel1engeräthe r
is- e-seyen» !-·I)�-·:-«l(a:«-«o«. -II J

..·«-?""·»L)« «Y·!« F  -«,- .

. I

uervergoidet inrl
200 ZU.

091 wes Inn Lunis
«aua1v1xk nun vti1in

Date

T:-«« ,

J«nx-F
TO

«-

N-so-XH E.

I

·,-«.

Zither se

stilgereel1te 1tenovetion. r

feuerrergolciunq ums liersill1erung.
zahlreiche Zins-rlrrunungcn! «,



« iiianjsni1e Weine
aus den FVei11i)e1«gen der

i
T .i.li8si0ns-Gesellschaft der

We-issen I«�äiier zu Alster,
i
J unter deren Aui"siolit c1ieselt)en geiielte1-t,
gept1eFt nnd weissen-clt werden, liefern
als at einige Vertreter Mr Deutschland
die vereiciigten Messwein-Lieferanten
c.e«Ii. weites- i« F--pp,

stnt. A1tenlmnc1em i. W.

Die FVeine sind he!-v01·1«age11c1 beliebt
, als stiirl(ungsnsltte1 sitt· lcrnnlie unt!
;vor2iig1lelte bessert- unt! It10kgen-« Weine.

ji « - 121i«1-1 «
Pl. :30vne1·sc:lliedeiir»i11g1c:1·te::

. zu M. 20,40 inci. Kiste u. l«aekung.
Man bittet, atlsiii1n-liebe l�t·eisliste
zu i·(-klangen.

«lJastrnpred1gten.
-Flut, Zu!-llrittå1el dir Seele. Frei-I l,28-� um: - u er. . . �reis 1,2 .
L)crtlcttt, Zins Opfer l!Ilst·iili. Preis l,20 Mk.
3?�·«ti.;st,iitz;«�i«TI;i;i3k; «.».z W «« M«

Ziktrcuhluugen sitt die
hl« Z·�aslenzeit. - . . Preis 1,20 Mk.

G. P. Aderholz� Buchhandlung
in Breslau.-�� � .. . . ».-. .. .....-. . «� - j�

illiiissaiia, «-Weitre,
von einfacher bis zu reichster Ausstaiiung in

großer Auswahl.
jJrei5verzeichnisse stehen gern zu Diensten.

G Eil! derholz� Buchhd1g in gireslau.

i3elJi«iitier siege. s«T;?sfZ-.«,,s.»-. Albrechtsst. 7.

O sites-pictie», YUiiliclflosfe,
Gardinon, Gischdotltcn,

Yiinferltotfe 2c.

Spezialität:

xiircl)rnleppitl1e.

ooe-ooooo

To Oe-o

V"s«l·m« Music-tu Auswal «. )lsendunAsp"ch«st« 7« lsteh.iederz.sranlio zuDien
-Ioooe)g -sz:-- « » »

40

QL2QQLHOHQQszIQlLQQQQL2LLQQQ;:In unserem Beilage erschienen

tatiolischeJiirchenjasr.
Eine kurze Erklärung der

tircl)lichcn Zeiten, Feste, Ceremonien,
Wcil)uugen te. te.

nebst
religiösen Bklehrungen und Zlnierweisungkn

über
den (lbottesdienst, die wichtigsten

heiligen 0t«)kin·änkhe und Seguungen, die
heiligen (2i)rte, Geräte, die religiösen
Bilder, die iIiovenen, i11rozesi�ionen, Wall-
fahrten, Brudersrhaften, Vereine und

das ewige Gebet.
Z-nun Gcln«auci)e in Schule und Haus.

Bitt olierl)irtlk(her E)cnel)mtgung.
"zY�rc-is 20 Ysg.

Da die Lehrpläne bestimmen, daß
alle Schüler in das Kirch.eujahr, den
Konzentrationspunlt des Reii ions-Unter-
richts, eingeführt werden mi·tsi:n, so dürfte
das -Biichlein in der Hand der Schiiler
beim Religions-Uuterkichte gan ausge-zeichnete Dienste leisten. Auch lit es zur
Verbreitung unter den Laien, wo sehr
oft mangelhafte K"enntnisse «tirchlicher Ein-
richtungen te. te. herrschen, sehr geeignet.

Isi-
-It

i

Yjeiligenlegende.
(lEnthaltend: A. Die tl«ebengl1eschreii1ung
derjenigen Heiligen, welche die von St.
Gminenz dem Herrn iILardinal U. .-lkürst-
ltisthos von Breslan &c. entworfenen und
von den Bat. tiegierungeu zu Breslau
nnd Ci)ppeln herauggegebeuen tL�ehrpläne
für den ilteligions-llinterrittJt in den
leati1ol. Schulen zu lernen vorski1reil1en.
B. Einige kurze tJ.�ei1engl1llder aus der
BirclJengesrhichte. C. Die kurze Lebens-
l)esct1reil1ung anderer Heiligen. deren
Bilder auch unsere tt«iirclJen er. srhmticleen.
D. Die (!Ertelärung des tkirchenjahres,
der ieirkhl. .:1kel�le, der (!1Jeremonten, der

ll1l1eihungen, der religiösen Bilder &c.
Mit obethirtl·iclser C-enel)mtgung

bearbeitet von Z. Zwitter.
Vierte vermehrte Austriae.

Y�reis 20 Zi�fg.
Das Büchlein ist allseitig sehr günstig

aufgenommen worden, wie die binnen
kurzer Zeit nothwendig gewordene vierte
Aufiage zeigt.

Das ,,Katholische Schulblatt«
urteilt: Ein»sehr billiges und daher aus-
gezeichuetes Hilfsmittel für den Reiigions-
Unterricht, das zu dem Wunsche auregt,
es mö e sich in der Hand eines jeden
katholisgchen Schnlkindes befinden.

G. II. 3iderlJolz� Buchhandlung in xBreglau.
IITIII7IIIIlII?IIIIIIIVV

I

Neues Buch für katholische Töchter!
Soeben ist erschienen: .

»» , · - ; « « Gcdenkblätter und Gebete, katholischen·   Töchtern zur Scl)ulcntlassung oder zum Abschied
Z-»- » , , « vom Justitut gewidmet von  »C1JälesIin Rufs,

0. S. B» z. Zt. Jnstn1"us-Scclsorger. Mit bischöfl. Druckbewilltgung. 800 S.
FotMclt 76X123 mirs. «

Gebund(-n Nr. 302: Leinwand, Rotschnitt . . . . . . . . . . . . 1.60 Mk.
In feineren Einbänden Er L Mk. bis 4.40 Mk.

Das vortreffliche Büchlein behandelt alle Seiten und Verhältnisse des religiös-
sittlichcn Lebens einer katholischen Tochter und zwar so emläßlich, wie sonst vielleicht
kein ähnliches Erba-uungsbuch es thut. Zudem fehlt anch ein kurzer passender Gebets-
teil nicht( Das Büchlein ist also in Wirklichkeit ganz dazu angethan, den Mädchen
in den Gefahren der Welt ein sicherer.Ftihrer zu werden, eine kräftige Still;-e, ein guter
Ratgeber, ein treuer Freund, ein liebevoller Tröster, ein rettender Engel und Schlitzer
der Jugend. . « ·»

Zu beziehen durch alle Bnchhaudlungen; in Brcslatt vorräthig in G. P. Adcrholz�
Buchhandlung, sowie direkt von der «

"Verlagsanstalt Benziger te Co» A.-G» M
Einsi"edeln, Waldsl)nt, Köln aiRh.· · - .

"I- « --
Druck von R. Nischlowsky in Breslau.




